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Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der aufgrund seiner 
Witterungsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften in verschiedenen 
Anwendungen eingesetzt wird. Für die umweltgerechte Entsorgung von ASA-Materialien 
gelten in der Europäischen Union spezifische Richtlinien und Verordnungen, die im 
Folgenden zusammengefasst sind.

1. Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

Diese Richtlinie bildet den allgemeinen Rahmen für die Abfallbewirtschaftung in der EU. 
Sie legt die Abfallhierarchie fest, die von der Vermeidung über die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, das Recycling, die sonstige Verwertung bis hin zur Beseitigung reicht.
Für ASA-Abfälle bedeutet dies, dass Recycling und Wiederverwendung bevorzugt werden 
sollten, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

2. Einwegkunststoffrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/904)

Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die 
Umwelt zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf Einwegkunststoffe. Obwohl ASA 
typischerweise nicht für Einwegprodukte verwendet wird, ist es wichtig sicherzustellen, 
dass Produkte aus ASA nicht unter die Kategorien fallen, die durch diese Richtlinie 
reguliert oder verboten sind. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX%3A32019L0904&utm_source=chatgpt.com

3. Verpackungsrichtlinie (Richtlinie 94/62/EG)

Diese Richtlinie befasst sich mit Verpackungen und Verpackungsabfällen. Wenn ASA in 
Verpackungen verwendet wird, müssen diese den Anforderungen dieser Richtlinie 
entsprechen, die Recyclingquoten und die Reduzierung von Verpackungsabfällen fördern.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&utm_source=chatgpt.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&utm_source=chatgpt.com


Empfehlungen für die Entsorgung von ASA-Materialien:

• Recycling: ASA-Abfälle sollten, wenn möglich, dem Recycling zugeführt werden, 
um die Materialien wiederzuverwenden und die Umweltbelastung zu minimieren.

• Getrennte Sammlung: Es ist wichtig, ASA-Abfälle getrennt von anderen Abfällen 
zu sammeln, um eine effiziente Wiederverwertung zu ermöglichen.

• Kennzeichnung: Produkte aus ASA sollten entsprechend gekennzeichnet werden, 
um die Identifizierung und das Recycling zu erleichtern.

Weiterführende Informationen:

• Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

• Einwegkunststoffrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/904)

• Verpackungsrichtlinie (Richtlinie 94/62/EG)

Für spezifische Informationen zur Entsorgung von ASA-Materialien in Ihrem Land 
empfehlen wir, die entsprechenden nationalen Vorschriften und Leitfäden zu konsultieren, 
da die Umsetzung der EU-Richtlinien variieren kann.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098

